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Das ktuelle theologische Buch notwendigerweise angesichts der
immer wieder aufflammenden Diskussio-
ME  n Österreich usdrücklich auf die

onkordatären „Freund-sogenannten
schaftsklauseln“ hin, wonach es5 etwa nach
Art. (2) heißt: „Sollte sich Zu-

)’”AARHAMME HANS/ POTOTSCHNIG irgendeine Schwierigkeit bezüglichFRANZ (Hg.),
60 anre Österreichisches ONKOrda (Ver-

der uslegung der vorstehenden rtikel
ergeben. .J werden der Heilige E  r und

öffentlichungen des internationalen For- die undesregierung Im gemeinsamen Eın-
schungszentrums Grun  agen der verständniıs eiIne freundschaftliche Lösung her-
Wissenschaften alzburg, 56), Kovar, beiführen“
ünchen, Eichenau 1994 Geb

Die „UOpportunitätsüberlegungen“ der Kir-

Bereits Herbst 1993 veranstaltete das
che zwischen dem „gerechtfertigten icher-
heitsstreben einerseıts und dem Bemühen

Internationale Forschungszentrum für Glaubwürdigkeit in einer konkreten
Grun:  agen der Wissenschaften Salz- politischen Situation andererseits“” (66)

k  onnen 1C. auf das 933 /34 LIUTburg eın 5Symposion des 60-Jahr-
Jubiläums des Österreichischen ONKOTr- durch eine sorgfältige historische Nach-
dates OK) Erörterung der damit — zeichnung verständlich gemacht werden.
sammenhängenden Fragestellungen. Die Diesem egen widmen sich 15 unter-
Ergebnisse dieser agung, erweıtert [l schiedlicher Perspektive Kremsmaıir, der
eine Reihe welılterer Beiträge, wurden ıDischer e1ise die „Geschuichte des OSfer-
diesem Banı vorgelegt. ompakten reichiıschen Konkordates 933/34 Von den
keln beschäftigen sich ausgewiesene Fach- nfängen hıs ZUr Unterzeichnung“ dokumen-
leute historischer, kanonistischer und Jur1- tiert, und Weinzıterl, die sich dieser
stischer Disziplinen zunächst mıit dem Thematik „Von der Unterzeichnung bıs ZUT
Begriff und der Rechtsnatur Von onkor- Ratifikation“ annımmt und el auch kriti-
daten überhaupt, dann mıt der Geschichte sche Worte hinsichtlich der „formal-
des onkordates VO!  3 34, 1Im drit- juristisch zweitellos” korrekten, für S1€e als
ten Teil auf dessen konkrete Regelungen Historikerin aber „schwer nachvoll-
und einzelne postkonkordatäre Verträge ziehbar(en)” Vorgangsweise der 1e-
einzugehen. des onkordates 1m Zuge der stände-
en! der deutsche Staatskirchenrecht- staatlichen Verfassungsreform (129; ZUIN

ler 15 die „Konkordate UUSs der 1C} des Problem des uristisch korrekten Zustande-
kommens vgl nunmehr Hauer, Das Kon-eiligen St; Zu erläutern sucht als

„Mittel 1mM Dienste der Glaubensverkündi- kordat 933/34 kine juristische Bestands-
und amit der Verwirklichung des aufnahme |Linzer Kanonistische Beiträge],

dzt. l. TUuCHeilsauftrages der Kirche“ (14), das durch
eiıne umtftfassende egelung die Beziehung Leisching welst seinem kurzen Beitrag
ZUIIN jeweiligen Staat sichern un! fördern ber „Das österreichische Staatskırchenrecht
soll, zeichnet der iınzer Völkerrechtler zwischen staatlıcher Kirchenhoheit und dem

Köck die unterschiedlichen theoreti- Koordinationssystem” anhanı der Tagebuch-
schen Konstruktionen nach, bis „der Konkor- notizen des am ranghöchsten ektions-
datsgedanke 1M Völkerrecht“ schließlich SE1INEe chefs des Unterrichtsministeriums, Dr.
vertragsrechtliche Rechtfertigung ndet, Egon Loebenstein, auf die Auswirkungen
aus der sich auch die entsprechenden Kon- der Konkordatsverhandlungen für die

erklären („pacta SUNt servanda”, Ausarbeitung einer „berufsständischen“
Abschlußorgane, formelles er‘  ren, Ver- Verfassung 1m Sinne der päpstlichen EnzYy-
bindlichkeit, gewohnheitsrechtliche Abän- ika „Quadragesimo anno  44 hin, wobei
derung durch die klare Praxis der beiden 1es VOT em die Rechtsstellung der reli-
Vertragsparteien, etc.) Beide Autoren wel- gy10sen Gemeinschaften betraf.
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FRANZ/RINNERTHALER ALFRED (Hg.), 
60 Jahre Österreichisches Konkordat (Ver­
öffentlichungen des internationalen For­
schungszentrums für Grundfragen der 
Wissenschaften Salzbur~ NF 56), Kovar, 
München, Eichenau 1994. (556). Geb. 
DM 140,19. 

Bereits im Herbst 1993 veranstaltete das 
Internationale Forschungszentrum für 
Grundfragen der Wissenschaften in Salz­
burg ein Symposion aus Anlaß des 60-Jahr­
Jubiläums des Österreichischen Konkor­
dates (ÖK) zur Erörterung der damit zu­
sammenhängenden Fragestellungen. Die 
Ergebnisse dieser Tagung, erweitert um 
eine Reihe weiterer Beiträge, wurden in 
diesem Band vorgelegt. In kompakten Arti­
keln beschäftigen sich ausgewiesene Fach­
leute historischer, kanonistischer und juri­
stischer Disziplinen zunächst mit dem 
Begriff und der Rechtsnatur von Konkor­
daten überhaupt, dann mit der Geschichte 
des Konkordates von 1933/34, um im drit­
ten Teil auf dessen konkrete Regelungen 
und einzelne postkonkordatäre Verträge 
einzugehen. 

Während der deutsche Staatskirchenrecht­
Ier J. Listl die "Konkordate aus der Sicht des 
heiligen Stuhls" zu erläutern sucht als 
"Mittel im Dienste der Glaubensverkündi­
gung und damit der Verwirklichung des 
Heilsauftrages der Kirche" (14), das durch 
eine umfassende Regelung die Beziehung 
zum jeweiligen Staat sichern und fördern 
soll, zeichnet der Linzer Völkerrechtler 
H. F. Köck die unterschiedlichen theoreti­
schen Konstruktionen nach, bis "der Konkor­
datsgedanke im Völkerrecht" schließlich seine 
vertragsrechtliche Rechtfertigung findet, 
aus der sich auch die entsprechenden Kon­
sequenzen erklären ("pacta sunt servanda", 
Abschlußorgane, formelles Verfahren, Ver­
bindlichkeit, gewohnheitsrechtliche Abän­
derung durch die klare Praxis der beiden 
Vertragsparteien, etc.). Beide Autoren wei-
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sen - notwendigerweise angesichts der 
immer wieder aufflammenden Diskussio­
nen in Österreich - ausdrücklich auf die 
sogenannten konkordatären "Freund­
schaftsklauseln" hin, wonach es etwa nach 
Art. XXII (2) ÖK heißt: "Sollte sich in Zu­
kunft irgendeine Schwierigkeit bezüglich 
der Auslegung der vorstehenden Artikel 
ergeben ... , so werden der Heilige Stuhl und 
die Bundesregierung im gemeinsamen Ein­
verständnis eine freundschaftliche Lösung her­
beiführen". 

Die "Opportunitätsüberlegungen" der Kir­
che zwischen dem "gerechtfertigten Sicher­
heitsstreben einerseits und dem Bemühen 
um Glaubwürdigkeit in einer konkreten 
politischen Situation andererseits" (66) 
können im Blick auf das ÖK 1933/34 nur 
durch eine sorgfältige historische Nach­
zeichnung verständlich gemacht werden. 
Diesem Anliegen widmen sich aus unter­
schiedlicher Perspektive J. Kremsmair, der in 
akribischer Weise die "Geschichte des öster­
reichischen Konkordates 1933/34. Von den 
Anfängen bis zur Unterzeichnung" dokumen­
tiert, und E. Weinzierl, die sich dieser 
Thematik "Von der Unterzeichnung bis zur 
Ratifikation" annimmt und dabei auch kriti­
sche Worte findet hinsichtlich der "formal­
juristisch zweifellos" korrekten, für sie als 
Historikerin aber nur "schwer nachvoll­
ziehbar(en)" Vorgangsweise der Ratifizie­
rung des Konkordates im Zuge der stände­
staatlichen Verfassungsreform (129; zum 
Problem des juristisch korrekten Zustande­
kommens vgl. nunmehr S. Hauer, Das Kon­
kordat 1933/34. Eine juristische Bestands­
aufnahme [Linzer Kanonistische Beiträge], 
dzt. i. Druck). 

P. Leisching weist in seinem kurzen Beitrag 
über "Das österreichische Staatskirchenrecht 
zwischen staatlicher Kirchenhoheit und dem 
Koordinationssystem " anhand der Tagebuch­
notizen des damals ranghöchsten Sektions­
chefs des Unterrichtsministeriums, Dr. 
Egon Loebenstein, auf die Auswirkungen 
der Konkordatsverhandlungen für die 
Ausarbeitung einer "berufsständischen" 
Verfassung im Sinne der päpstlichen Enzy­
klika "Quadragesimo anno" hin, wobei 
dies vor allem die Rechtsstellung der reli­
giösen Gemeinschaften betraf. 
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Angesichts des Jüngsten Frkenntnisses des €e1 uSs der Erfahrung für eiIne „Sphäre
Verwaltungsgerichtshofes VO 8 _ 4.1997 des Vertrauens” (265), die der Staat für alle
ber die Anerkennung VO!  5 eligionsge- Religionsgesellschaften schaffen habe,
meinschaften, das auf die derzeit bestehen- indem el im Beitrag „Konkordat und Stan-
de unbefriedigende Rechtslage nach dem destaat Im Spiegel eines Beıtrags des eDAN-

„Alles-oder-Nichts-Prinzip” Potz) auf- gelıschen Kırchenrechtslehrers 0SE) Bohatec“
merksam macht und die orderung nach (1876—1954) dessen aum reziplerte nüch-

„stufenweisen Anerkennung“ durch terne Analyse des „christlichen« ände-
eın eigenes „Spezialvereinsrecht” taates dokumentiert und kommentiert.
unterstreicht, erscheint der 1NWwWEeISs auf die
amalige 1  ng ypus Reingrabner fa(st seine Überlegungen
Von blof{( „zugelassenen Religionsgesell- „Konkordat und Protestanten das UÜon

schaften“ neben den bislang aussı  jeßlich 1933 und dıe Evangelischen In Österreic mıit
der Feststellung ZUSammMen: „Vor dembestehenden „staatlich anerkannten Reli- Abschluß@ des onkordates attegionsgesellschaften“ mıiıt Ööffentlich-recht-

icher tellung durchaus der Erinnerung Angst, dafß dieses die Position der ‚vange-
lischen nachteilig verändern könnte, heuteWe:  a (vgl. Verfassung 1ft es wenigstens zZu einem escheıde-

Ortner spürt unter erung der aflße mıit, die staatskirchenrechtliche
mühsamen Entstehungsgeschichte den und Öffent„liche Stellung der Evangelischen
Plänen eiıner »katholischen« „Konkordats- Kirche ÖOsterreich erhalten“
untversıitat In Salzburg?“ nach; eın auf- erhalb der Konkretionen (post)ko:  ‚OT -schlußreicher Beitrag angesichts der Jung- datärer Bestimmungen wur zunächststen ragestellung theologischer akul-
aten staatlichen Universitäten. Fürst ın „Konkordat und Ritenvielfalt”

die Ausweıtung der gesetzlichen Anerken-
„Das Ende des Konkordats und das Schicksal NUunN; für alle katholischen Ritus-)Kirchen,
wichtiger Konkordatsmaterien In der NS- deren (noch nicht) volle Umsetzung durch
schildert Rınnerthaler VOI em anı die zunehmenden Migrationsbewegungen
der csehr ontrovers geführten Diskussion immer ringli  er wird. Putzer widmet
ber die Nichtigkeit beziehungsweise den sich dann seinen „Bemerkungen ZUTr

Untergang des nach dem „Anschluß Geschichte des Bischofswahlrechtes des Salz-
Österreichs“. em zeigt er beispielhaft burger Metropolitankapitels” der historischen
die aufgrund der kirchenfeindlichen Trklä- n  icklung „Von der Reichskıirche ZU  S

Iung Österreichs ZUu „konkordatsfreien Ternavorschlag”, die Hirnsperger durch die
aum  L möglichen rechtliche: Beschrän- Darstellung des „Bischofswahlrecht(s) des
kungen der Klerikerausbildung (etwa Salzburger Metropolitankapitels. Überlegungen
Aufhebung der theologischen Fakultäten Art des 933/34 ” ergäanzt. Aufmerk-
nnsbruck, alzburg und Graz), den Einflufs samkeit hat inzwischen die Feststellung

Hirnspergers gefunden, da{fs das Rechtder deutschen Ehegesetzgebung und die
Auswirkungen der erung des rchen- auf eines Koadjutors arın S- ent-
finanzierungssystems. Durch eiıne iblio- halten ist (340), während etwa Bruno
graphie er_gänz , wurde auch der erstmals Primetshofer aus em Anlaf arau
1956 OA  Z erschienene Artikel vVon verwiles, die Bestellung eines Koad-

Mayer-Maly „Zur Frage der Gültigkeit des Jutors (mit dem Recht der Nachfolge) für
Konkordates vom Juni 1933“ aufgenom- den Salzburger Erzbischof „HCHCN den
men, dem die innerstaatliche wı1ıe völker- ext  ‚44 des ware und jedenfalls eın ” ge'
rec) Gültigkeit des ejah! und meılınsamer Modus” dafür erst auf dem
dessen Weitergeltung 1ın der 7Zweiten kKepu- Verhandlungsweg gefunden werden müdßte
blik verteidigt WITF (im Sinne VO'  - Art. ÖK)
Den historischen 'Teil beschließen zwelı Mit iıner aus:  chen Problematisierung
Arbeiten aus__der Sicht der reformatorischen erläutert Kalb den Rechtsstatus der
Kirchen 1ın ÖOsterreich. Chwarz plädiert „Theologische(n) Lehranstalten und staatlı-
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Angesichts des jüngsten Erkenntnisses des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 28.4.1997 
über die Anerkennung von Religionsge­
meinschaften, das auf die derzeit bestehen­
de unbefriedigende Rechtslage nach dem 
"Alles-oder-Nichts-Prinzip" (R. Patz) auf­
merksam macht und die Forderung nach 
einer "stufenweisen Anerkennung" durch 
ein eigenes "Spezialvereinsrecht" (H. Kalb) 
unterstreicht, erscheint der Hinweis auf die 
damalige Einführung eines neuen Typus 
von bloß "zugelassenen Religionsgesell­
schaften" neben den bislang ausschließlich 
bestehenden "staatlich anerkannten Reli­
gionsgesellschaften" mit öffentlich-recht­
licher Stellung durchaus der Erinnerung 
wert (vgl. Art. 28 Verfassung 1934). 

F. Ortner spürt - unter Schilderung der 
mühsamen Entstehungsgeschichte - den 
Plänen einer »katholischen« " Konkordats­
universität in Salzburg?" nach; ein auf­
schlußreicher Beitrag angesichts der jüng­
sten Infragestellung theologischer Fakul­
täten an staatlichen Universitäten. 

"Das Ende des Konkordats und das Schicksal 
wichtiger Konkordatsmaterien in der NS-Zeit" 
schildert A. Rinnerthaler vor allem anhand 
der sehr kontrovers geführten Diskussion 
über die Nichtigkeit beziehungsweise den 
Untergang des ÖK nach dem "Anschluß 
Österreichs". Zudem zeigt er beispielhaft 
die au~grund der kirchenfeindlichen Erklä­
rung Osterreichs zum "konkordatsfreien 
Raum" möglichen rechtlichen Beschrän­
kungen in der Klerikerausbildung (etwa 
Aufhebung der theologischen Fakultäten in 
Innsbruck, Salzburg und Graz), den Einfluß 
der deutschen Ehe8esetzgebung und die 
Auswirkungen der Anderung des Kirchen­
finanzierungssystems. Durch eine Biblio­
graphie ergänzt, wurde auch der erstmals 
1956 im ÖAKR erschienene Artikel von 
T. Mayer-Maly "Zur Frage der Gültigkeit des 
Konkordates vom 5. Juni 1933" aufgenom­
men, in dem die innerstaatliche wie völker­
rechtliche Gültigkeit des ÖK bejaht und 
dessen Weitergeltung in der Zweiten Repu­
blik verteidigt wird. 

Den historischen Teil beschließen zwei 
Arbeiten aus der Sicht der reformatorischen 
Kirchen in Österreich. K. Schwarz plädiert 
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dabei aus der Erfahrung für eine "Sphäre 
des Vertrauens" (265), die der Staat für alle 
Religionsgesellschaften zu schaffen habe, 
indem er im Beitrag "Konkordat und Stän­
destaat im Spiegel eines Beitrags des evan­
gelischen Kirchenrechtslehrers Josef Bohatec" 
(1876-1954) dessen kaum rezipierte nüch­
terne Analyse des »christlichen« Stände­
staates dokumentiert und kommentiert. 

G. Reingrabner faßt seine Überlegungen zu 
"Konkordat und Protestanten - das OK von 
1933 und die Evangelischen in Österreich" mit 
der Feststellung zusammen: "Vor dem 
Abschluß des Konkordates hatte man 
Angst, daß dieses die Position der Evange­
lischen nachteilig verändern könnte, heute 
hilft es - wenigstens zu einem bescheide­
nen Maße - mit, die staatskirchenrechtliche 
und öffentliche Stellung der Evangelischen 
Kirche in Österreich zu erhalten" (288). 

Innerhalb der Konkretionen (post )konkor­
datärer Bestimmungen würdigt zunächst 
C. G. Fürst in "Konkordat und Ritenvielfalt" 
die Ausweitung der gesetzlichen Anerken­
nung für alle katholischen (Ritus-)Kirchen, 
deren (noch nicht) volle Umsetzung durch 
die zunehmenden Migrationsbewegungen 
immer dringlicher wird. P. Putzer widmet 
sich dann in seinen "Bemerkungen zur 
Geschichte des Bischofswahlrechtes des Salz­
burger Metropolitankapitels" der historischen 
Entwicklung 11 Von der Reichskirche zum 
Ternavorschlag", die J. Hirnsperger durch die 
Darstellung des " Bischofswahlrecht(s) des 
Salzburger Metropolitankapitels. Überlegungen 
zu Art. 4 des ÖK 1933/34" ergänzt. Aufmerk­
samkeit hat inzwischen die Feststellung 
Hirnspergers gefunden, daß das Recht 
auf Wahl eines Koadjutors darin nicht ent­
halten ist (340), während etwa Bruno 
Primetshofer aus aktuellem Anlaß darauf 
verwies, daß die Bestellung eines Koad­
jutors (mit dem Recht der Nachfolge) für 
den Salzburger Erzbischof "gegen den 
Text" des ÖK wäre und jedenfalls ein "ge­
meinsamer Modus" dafür erst auf dem 
Verhandlungsweg gefunden werden müßte 
(im Sinne von Art. XXII ÖK). 

Mit einer ausführlichen Problematisierung 
erläutert H. Kalb den Rechtsstatus der 
" Theologische( n) Lehranstalten und staatli-
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che(n) theologische(n. Fakultäten“ und regl- bens- und Gewissensfreiheit der (katho-
striert Recht unter Berufung auf ‚EINLZE lischen) ürger respektieren, ohne
staatskırchenrechtliche Aspekte des Art Kon- davon staatliches Ehescheidungsrecht be-
yarlık 933/34* eınen durch die geänderte troffen e, da ja schon Primetshofer
universitätsrechtliche und hochschulpoli- nachgewiesen hat, materielles Eherecht
sche Situation bedingten „Handlungs- (zum eispie. Unauflöslichkei: der Ehe)
edarf“ der Vertragspartner (389£). 1ese -  e Konkordatsmaterie ist.
ematik der Beitrag VO!  ‘ Ko7Ja
zZ.u „Konkorda Wissenschaftsfreiheit Lega- Was würde sich andern? „CGar nichts, aufßer

der diskriminierenden Konsequenz, daßlitätsprinzip“ fort, dem er die unpräzise die bürgerlichen Rechtswirkungen der EheFormulierung VO:  - Enthebungstatbestän-
den bei Universitätslehrern aufzeigt und .  n mehr ausschließlich durch eine

CIZWUNSCILIC rklärung VOIL dem Standes-den diesbezüglichen „verfassungsrecht- beamten, sondern auch durch die freilichen angel” der österreichischen gewählte che Eheschließung entste-Rechtslage mMONIE: hen könnten und ZW VO' Zeitpunkt der
Rahmen seiner pologischen Darstel- Eheschließung arl, sobald diese Ehe das

lung geht UZa peziell auf „die fakultative standesamtliche Familienbuch eingetragen
1v1lene In den Kokordaten“, konkretisiert worden ist  d 44
eispie. Österreich (ÖK L alien Der 1994 verstorbene Militärbischofund olen, eın und spricht sich eın Kostelecky thematisiert recht persönlichermutigeres Eintreten der che(n) ZUSUN-
sten der fakultativen Zivileheschließung als Weise „Konkordat und Milıtärseelsorge”,

indem er die Entwicklung bis den Sta-‚ONSsSequenz individueller Religionsfreiheit tuten des OSTEeTT. Militärordinariates (1989)AUS (433f). Bemerkenswert, WEe': auch ber nachzeichnet. Kompetent widmet sichdie Konkordatsthematik hinaus:  en!
sind seine OIS!  äge eiıner innerkirch- Primetshofer den ‚ordensrechtliche(n) Be-

stimmungen des Konkordats“ 1m rechtshisto-lichen Rechtsänderung aufgrun el  uer rischen Kontext: ZUm eispie. Öösterreichi-„Tendenzen Eheschließungsrecht der sche Staatsbürgerschaft Abte, PröpsteKatholischen Kirche“, mıit denen er sich der
Aufgabe tellt, „einen legistisch gangbaren und Provinzobere; Recht auf ‚Hausstudi-

rechtsgeschäftliche Vertretung ordens-Weg für die erbindung der rechtlichen mit rechtlicher juristischer Personen durchder liturgischen Form Z finden“
Basierend auf sakramententheologischen Lokalobere beziehungsweise höhere ere

Überlegungen VO  3 Vorgrimler un! unter Wahrung der Beispruchsrechte;
lediglich formales Prüfungsrecht des OÖOrts-1ıle. spricht sich uza dafür aus, Ordinarius bei Veräußerungen aufgrunddie »Proklamierung« der Ehe im großen der „Ordinariatsklausel“.Segensgebet der Kirche ber die Brautleute

nach der onsenserklärung „rechtlich VeTlr- Als dringlich erweist sich die a  ung
bindlich vorzuschreiben“ Die Konse- ereinigung der immer noch gelten-
qUENZEN für eiıne Formpflichtbefreiung den staatlichen Vermögensunfähigkeit des
(etwa bei konfessionsverschiedenen en „Feierlich-Professen“ (S 355 BGB 1Vm
wurdenel aber noch-ausgelotet. Art. Kundmachungspatent), das S- Ge-
In der sehr engagiert verfalten Unter- enstand des onkordates WAar, derzeit

suchung ber „Konkordat und erecht“” for- aber IT durch eiıne (zuletzt bis 1997 efri-
stete) päpstliche Dispens S- anwendbarert auch Pototschnig den staatlichen ist und iImmer noch einer staatlichen Be-Gesetzgeber auf, „auf die onkordats- un!

damit völkerrechtswidrige Zwangszivilehe reinıgung arrt (479£)
Z verzichten und die konkordatskonforme Der Grazer Jurist Schnizer belegt sSe1l-
fakultative 1vılene einzuführen” (445). Dies Aufsatz ber „Rechtssubjektivität und
wuüuürde nich: Ur der Vertragstreue Konkordat”, Ild  1e Möglichkeit, e1ge-
ÖK) entsprechen, sondern eben VOI em Rechtsmacht überindividuelle Rechts-
die verfassungsmäßig garantierte Gilau- trager konstituleren, eiInNe vitale
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che(n) theologische(n) Fakultäten" und regi­
striert zu Recht unter Berufung auf "einige 
staatskirchenrechtliche Aspekte des Art. V Kon­
kordat 1933/34" einen durch die geänderte 
universitätsrechtliche und hochschulpoli­
tische Situation bedingten "Handlungs­
bedarf" der Vertragspartner (389f). Diese 
Thematik führt der Beitrag von F. Koja 
zu "Konkordat - Wissenschaftsfreiheit - Lega­
litätsprinzip" fort, in dem er die unpräzise 
Formulierung von Enthebungstatbestän­
den bei Universitätslehrern aufzeigt und 
den diesbezüglichen "verfassungsrecht­
lichen Mangel" in der österreichischen 
Rechtslage moniert (419). 

Im Rahmen seiner typologischen Darstel­
lung geht R. Puza speziell auf "die fakultative 
Zivilehe in den Kokordaten ", konkretisiert am 
Beispiel Österreich (ÖK 1933/34), Italien 
und Polen, ein und spricht sich für ein 
mutigeres Eintreten der Kirche(n) zugun­
sten der fakultativen Zivileheschließung als 
Konsequenz individueller Religionsfreiheit 
aus (433f). Bemerkenswert, wenn auch über 
die Konkordatsthematik hinausführend, 
sind seine Vorschläge einer innerkirch­
lichen Rechtsänderung aufgrund neuerer 
"Tendenzen im Eheschließungsrecht der 
Katholischen Kirche", mit denen er sich der 
Aufgabe stellt, "einen legistisch gangbaren 
Weg für die Verbindung der rechtlichen mit 
der liturgischen Form zu finden" (430). 
Basierend auf sakramententheologischen 
Überlegungen von H. Vorgrimler und 
A. Jilek spricht sich Puza erneut dafür aus, 
die »Proklamierung« der Ehe im großen 
Segensgebet der Kirche über die Brautleute 
nach der Konsenserklärung "rechtlich ver­
bindlich vorzuschreiben" (433). Die Konse­
quenzen für eine Formpflichtbefreiung 
(etwa bei konfessionsverschiedenen Ehen) 
wurden dabei aber noch nicht ausgelotet. 

In der sehr engagiert verfaßten Unter­
suchung über "Konkordat und Eherecht" for­
dert auch F. Pototschnig den staatlichen 
Gesetzgeber auf, "auf die konkordats- und 
damit völkerrechtswidrige Zwangszivilehe 
zu verzichten und die konkordatskonforme 
fakultative Zivilehe einzuführen" (445). Dies 
würde nicht nur der Vertragstreue (Art. vn 
ÖK) entsprechen, sondern eben vor allem 
die verfassungsmäßig garantierte Glau-

Das aktuelle theologische Buch 

bens- und Gewissensfreiheit der (katho­
lischen) Bürger respektieren, ohne daß 
davon staatliches Ehescheidungsrecht be­
troffen wäre, da ja schon Primetshofer 
nachgewiesen hat, daß materielles Eherecht 
(zum Beispiel Unauflöslichkeit der Ehe) 
nicht Konkordatsmaterie ist. 

Was würde sich ändern? "Gar nichts, außer 
der diskriminierenden Konsequenz, daß 
die bürgerlichen Rechtswirkungen der Ehe 
nicht mehr ausschließlich durch eine 
erzwungene Erklärung vor dem Standes­
beamten, sondern auch durch die frei 
gewählte kirchliche Eheschließung entste­
hen könnten und zwar vom Zeitpunkt der 
Eheschließung an, sobald diese Ehe in das 
standesamtliche Familienbuch eingetragen 
worden ist" (445f). 

Der 1994 verstorbene Militärbischof A. 
Kostelecky thematisiert in recht persönlicher 
Weise "Konkordat und Militärseelsorge", 
indem er die Entwicklung bis zu den Sta­
tuten des österr. Militärordinariates (1989) 
nachzeichnet. Kompetent widmet sich 
B. Primetshofer den "ordensrechtliche(n) Be­
stimmungen des Konkordats" im rechtshisto­
rischen Kontext: zum Beispiel österreichi­
sche Staatsbürgerschaft für Äbte, Pröpste 
und Provinzobere; Recht auf ,Hausstudi­
um' ; rechtsgeschäftliche Vertretung ordens­
rechtlicher juristischer Personen durch 
Lokalobere beziehungsweise höhere Obere 
- unter Wahrung der Beispruchsrechte; 
lediglich formales Prüfungsrecht des Orts­
ordinarius bei Veräußerungen aufgrund 
der "Ordinariatsklausel". 

Als dringlich erweist sich die Mahnung zu 
einer Bereinigung der immer noch gelten­
den staatlichen Vermögensunfähigkeit des 
"Feierlich-Professen" (§ 355 ABGB iVm 
Art. 8 Kundmachungspatent), das nicht Ge­
genstand des Konkordates war, derzeit 
aber nur durch eine (zuletzt bis 1997 befri­
stete) päpstliche Dispens nicht anwendbar 
ist und immer noch einer staatlichen Be­
reinigung harrt (479f). 

Der Grazer Jurist H. Schnizer belegt in sei­
nem Aufsatz über "Rechtssubjektivität und 
Konkordat", daß "die Möglichkeit, aus eige­
ner Rechtsmacht überindividuelle Rechts­
träger zu konstituieren, ... für eine vitale 
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Freiheit der Kirche una  ingbar“ und
amıt Recht zudem ın ihrer flexiblen Besprechungen

Der ingang der Kezensionen kann nicht gesondertForm „beispielhaf onkordatär betätigt werden. Die orrekturen werden VO!]  - der
abgesichert ist. Exemplarisch für die MÖög- RKedaktion besorgt Bei Überschreitung des Umfanges

ist mıit Küurzungen ZUuU rechnen. Nach Erscheinen derlichkeit kontinuierlicher Fortschreibung Besprechungen erhalten die Kezensenten einen, diedurch vertragliche Vereinbarungen ist die Verlage wel Belege.
VO!  5 Schwendenwein umfassend erläuterte
Beziehung VO'!  } „Kırche und Schule Im
und ImM Schulvertrag” unter Einbeziehung IBELWI  SCHAFTder für alle rchen und Religionsgesell-
schaften geltenden staatlichen Gesetze
(ReligionsunterichtsG, PrivatschulG und

FEFRITZ. OLKMAR, Studien ZUr Literatur undBundesschulaufsichtsG
Geschichte des alten Israel. (Stuttgarter Biblische

Dem brennenden Thema der Kirchenfinan- Aufsatzbände. es Testament Katho-
zierung widmen sich noch zwel Beiträge lisches Bibelwerk, Stuttgart 1997 Kart.
mıiıt sehr unterschiedlicher Zielsetzung. Aufsätze bekannter Autoren Sammelbän-Während Liebmann seinen Ruf „Von der den vereinigt nachgedruckt werden, geschieht‚Kirchensteuer‘ ZU Kulturbeitrag” historisch immer häufiger; der praktische utzen solcher
belegt, indem er auf die belastete „Ge- Bücher ist evident. Der vorliegende Banı verel-
schıichte des Kirchenbeitrages In Österreic nıgt u{isatze des ekannten deutschen Alt-
eingeht, gesteht der Salzburger General- testamentlers und Archäologen aus einem eit-
vikar Paarhammer ZW ar „Probleme des Laum von wel ahrzehnten.
Kirchenbeitragswesens” Z denen er aber Den auptteil, insgesamt zehn, bilden die
un} wohlbegründeter Beibehaltung der Abhandlungen ZUT Geschichte Israels; ın ihnen
bestehenden Rechtslage entgegenzutreten omm) die besondere Beziehung des 'erf.
sucht u. durch die „Verbesserung der Palästina-Archäologie sehr deutlich Vor-
Service-Dienste und des Parteienverkehrs”, schein. Seine auch durch eigene Grabungen

erworbenen Kenntnisse fließfßen immer wiederdurch eiıne umfassendere finanzwirtschaft-
iche Einbettung und eın einmütiges Be- eın und führen gerade bei der Behandlung VO:  }

kenntnis Z.UT austrifizierten Form des Kır- allgemeineren Fragen, wWIıIe ZU) eispiel der
Landnahme der 'amme Israels, der Praxis deschenbeitrages 3—D9! Brandopfers der des Salomonischen Tempels,

heser volumınöse Band gibt ın selinen Z.Uu csehr differenzierten und sorgfältig abgewoge-
556 Seiten eindrucksvoll das ngen en Urteilen.
einen adäquaten Ausdruck der Beziehung Die Aufsätze Pentateuch bauen trotz der
VO!  - Kirche und Staat SOW) den alt- Jungsten Infragestellungen auf der klassischen
lichen Reichtum der komplexen echts- Quellenscheidung auf und befassen sich haupt-

sächlich muiıt der Priesterschrift. Die Studien ZUmgestaltung rund den U5 (partei-)poli-
tischen Motiven oft sehr eindimensional Prophetenkorpus betreffen Zun  m} ınen das Amos-

Buch und seine Entstehungsgeschichte u.verwendeten und pejoratıv ZU besetzen ausführlicher Auseinandersetzung muitversuchten Begriff des „Österreichischen
Konkordates” wieder. Eın Buch, das VeTr-

Wolift ZUMm anderen Michas Wort
Samaria (Mi 1,2—7)ständlicher Form präzise historische und

re! Informationen bietet und durch Obwohl Iso insgesamt eın breites Spektrum
die ematische 1e das Interesse des Fragen behandelt wird, wirkt der Band dennoch
Lesers 1mM IC auf die aktuellen Diskussio- sehr einheitlich, und ‚Wäal ZUIN inen durch die

mustergültige Anwendung der historisch-kriti-
] weckt. schen Methode, und ZU111 anderen durch die
TLıinz Severin Lederhilger ständige Bezugnahme auf die archäologische

Forschung. Wer Iso die Originalveröffentlichun-
gen nicht AT Verfügung hat, ist mit diesem Band
ganz gut bedient.

ANZ Franz Hubmann
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Freiheit der Kirche unabdingbar" (486) und 
damit zu Recht - zudem in ihrer flexiblen 
Form "beispielhaft" (492) - konkordatär 
abgesichert ist. Exemplarisch für die Mög­
lichkeit kontinuierlicher Fortschreibung 
durch vertragliche Vereinbarungen ist die 
von H. Schwendenwein umfassend erläuterte 
Beziehung von "Kirche und Schule im ÖK 
und im Schulvertrag" unter Einbeziehung 
der für alle Kirchen und Religionsgesell­
schaften geltenden staatlichen Gesetze 
(ReligionsunterichtsG, PrivatschulG und 
BundesschulaufsichtsG). 

Dem brennenden Thema der Kirchenfinan­
zierung widmen sich noch zwei Beiträge 
mit sehr unterschiedlicher Zielsetzung. 
Während M. Liebmann seinen Ruf" Von der 
,Kirchensteuer' zum Kulturbeitrag" historisch 
belegt, indem er auf die belastete "Ge­
schichte des Kirchenbeitrages in Österreich" 
eingeht, gesteht der Salzburger General­
vikar H. Paarhammer zwar "Probleme des 
Kirchenbeitragswesens" zu, denen er aber 
unter wohlbegründeter Beibehaltung der 
bestehenden Rechtslage entgegenzutreten 
sucht u.a. durch die "Verbesserung der 
Service-Dienste und des Parteienverkehrs", 
durch eine umfassendere finanzwirtschaft­
liche Einbettung und ein einmütiges Be­
kenntnis zur austrifizierten Form des Kir­
chenbeitrages (553-556). 

Dieser voluminöse Band gibt in seinen 
556 Seiten eindrucksvoll das Ringen um 
einen adäquaten Ausdruck der Beziehung 
von Kirche und Staat sowie den inhalt­
lichen Reichtum der komplexen Rechts­
gestaltung rund um den aus (partei-)poli­
tischen Motiven oft sehr eindimensional 
verwendeten und pejorativ zu besetzen 
versuchten Begriff des "Österreichischen 
Konkordates" wieder. Ein Buch, das in ver­
ständlicher Form präzise historische und 
rechtliche Informationen bietet und durch 
die thematische Vielfalt das Interesse des 
Lesers im Blick auf die aktuellen Diskussio­
nen weckt. 

Linz Severin Lederhilger 
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Besprechungen 
Der Eingang der Rezensionen kann nicht gesondert 
betätigt werden. Die Korrekturen werden von der 
Redaktion besorgt. Bei Überschreitung des Umfanges 
ist mit Kürzungen zu rechnen. Nach Erscheinen der 
Besprechungen erhalten die Rezensenten einen, die 
Verlage zwei Belege. 
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• FRITZ VOLKMAR, Studien zur Literatur und 
Geschichte des alten Israel. (Stuttgarter Biblische 
Aufsatzbände. Altes Testament Bd. 22). Katho­
lisches Bibelwerk, Stuttgart 1997 (296). Kart. 

Daß Aufsätze bekannter Autoren in Sammelbän­
den vereinigt nachgedruckt werden, geschieht 
immer häufiger; der praktische Nutzen solcher 
Bücher ist evident. Der vorliegende Band verei­
nigt 18 Aufsätze des bekannten deutschen Alt­
testamentlers und Archäologen aus einem Zeit­
raum von zwei Jahrzehnten. 

Den Hauptteil, insgesamt zehn, bilden die 
Abhandlungen zur Geschichte Israels; in ihnen 
kommt die besondere Beziehung des Verf. zur 
Palästina-Archäologie sehr deutlich zum Vor­
schein. Seine auch durch eigene Grabungen 
erworbenen Kenntnisse fließen immer wieder 
ein und führen gerade bei der Behandlung von 
allgemeineren Fragen, wie zum Beispiel der 
Landnahme der Stämme Israels, der Praxis des 
Brandopfers oder des Salomonischen Tempels, 
zu sehr differenzierten und sorgfältig abgewoge­
nen Urteilen. 

Die Aufsätze zum Pentateuch bauen trotz der 
jüngsten Infragestellungen auf der klassischen 
Quellenscheidung auf und befassen sich haupt­
sächlich mit der Priesterschrift. Die Studien zum 
Prophetenkorpus betreffen zum einen das Amos­
Buch und seine Entstehungsgeschichte - u.a. in 
ausführlicher Auseinandersetzung mit H. W. 
Wolff -, zum anderen Michas Wort gegen 
Samaria (Mi 1,2-7). 

Obwohl also insgesamt ein breites Spektrum an 
Fragen behandelt wird, wirkt der Band dennoch 
sehr einheitlich, und zwar zum einen durch die 
mustergültige Anwendung der historisch-kriti­
schen Methode, und zum anderen durch die 
ständige Bezugnahme auf die archäologische 
Forschung. Wer also die Originalveröffentlichun­
gen nicht zur Verfügung hat, ist mit diesem Band 
ganz gut bedient. 

Linz Franz Hubmann 


